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Zweites Gesetz zur Anderung
des Wohnungsbauforderungsgesetzes
(2. AndG-WBFG)

Vom 4. November 2003
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:
Artikel 1

Das Wohnungsbauférderungsgesetz vom 18. Dezember 1991 (GV. NRW. S. 561), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes zur Neuregelung der Rechtsverhaltnisse der 6ffentlich-rechtlichen
Kreditinstitute in Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 284), wird wie folgt gean-
dert:

1. § 1 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort , Wohnungsbaus" durch das Wort ,Wohnungswesens" er-
setzt.

b) Die Worter ,Férderung des Wohnungs- und Kleinsiedlungswesens" werden durch die Worter
»Sozialen Wohnraumférderung und anderer MaBnahmen auf dem Gebiet des Wohnungswesens”
ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geandert:
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a) In Absatz 1 werden die Worter ,im Wohnungsbau und zur Wohnungsmodernisierung” durch
die Worter ,zur sozialen Wohnraumforderung” ersetzt.

b) Absatz 3 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:

»a) Landesmittelbehodrden die Zustandigkeit fur die Bewilligung von Darlehen oder Zuschiissen
zur sozialen Wohnraumférderung und damit zusammenhangender Aufgaben.”

3.In§ 3,

§ 5 Abs. 1Satz 1,

§ 11 Abs. 1 Buchstabe a) und Abs. 5,

§ 12 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1und 2,
§ 18 Abs. 1 Buchstabe b) und c) sowie Abs. 2 Satz 1,

§ 25

werden jeweils die Worter ,Wohnungs- und Kleinsiedlungswesens" sowie ,Wohnungs- und
Kleinsiedlungswesen” durch die Worter ,Wohnungswesens” und ,Wohnungswesen" ersetzt.

4.In § 2 Abs. 3,

§3,

§ 6 Abs. 3,

§ 7 Abs. 3 Satz 2,

§ 11 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a) und Abs. 2,

§ 12 Abs. 2 Satz 1,

§ 14 Abs. 1 Satz 2,

§ 21 Abs. 3 Satz 1und 2, Abs. 6 Satz 1und Abs. 8, § 27 Abs. 1 Satz 1

werden jeweils die Worter ,Bauen und Wohnen" durch die Woérter ,Stadtebau und Wohnen, Kul-
tur und Sport” ersetzt.

5.In § 4 Abs. 1 Satz 2 werden die Woérter ,,den Bewilligungsbescheid” durch die Worter ,,die For-
derzusage” ersetzt; in § 4 Abs. 2 Satz 1 werden die Worter ,im Bewilligungsbescheid” durch die
Wérter ,in der Forderzusage” ersetzt.

6.1n § 6 Abs. 4 Satz 2 und § 8 Abs. 6 wird jeweils das Zitat ,§ 42 Sparkassengesetz” durch das
Zitat ,§ 44 des Sparkassengesetzes"” ersetzt.

7. § 7 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
«(1) Der Ausschuss fur Wohnungsbauférderung besteht aus

a) der Ministerin oder dem Minister fiir Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport oder der Vertre-
tung im Amt als Vorsitzender oder Vorsitzendem,

b) je einer Vertreterin oder einem Vertreter

aa) des Finanzministeriums,
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bb) des Ministeriums fiir Wirtschaft und Arbeit,

cc) des Ministeriums fir Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie,
c) neun Mitgliedern des Landtags,

d) zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Wohnungswirtschaft,
e) je einer Vertreterin oder einem Vertreter

aa) der kreisfreien Stadte,

bb) der Kreise,

cc) der kreisangehdrigen Stadte,

dd) der Ubrigen kreisangehdrigen Gemeinden,

f) einer Vertreterin oder einem Vertreter der Mieterseite.”

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

.(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende kann sich durch eine Bedienstete oder einen Bediens-
teten des Ministeriums vertreten lassen.”

8. § 11 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Buchstabe a) wird der Satzteil ,wobei auch Darlehen fiir Zwecke der Wohnungsei-
gentumssicherungshilfe sowie Darlehen und Zuschiisse zur Mietpreisbegrenzung im Wohnungs-
bau, zur Férderung des Ankaufs von Wohnungen und zur Férderung der Modernisierung ge-
wahrt werden durfen,"” gestrichen.

b) In Absatz 3 Buchstabe c) werden nach den Wortern ,vom 26. Juli 1957" die Worter ,in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992" eingefligt und der Zusatz ,(BGBI. | S.
745)" durch den Zusatz ,(BGBI. I S. 1782)" ersetzt.

9. § 12 Abs. 2 Satz 2 erhalt folgende Fassung:

«Das Ministerium flr Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport kann der Wohnungsbauforde-
rungsanstalt durch Rechtsverordnung die Auszahlung der Zuschlisse zur Stadtebaufdorderung
Ubertragen.”

10. § 15 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1und in Absatz 2 Satz 1 werden die Woérter ,des Bewilligungsbescheides”
durch die Worter ,der Forderzusage" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worter ,des flr sie zustandigen Regierungsprasidenten” durch
die Worter ,der fur sie zustdndigen Bezirksregierung” ersetzt.
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c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worter ,des Regierungsprasidenten” durch die Worter ,der Be-
zirksregierung” ersetzt.

d) Es wird folgender Absatz 5 angefugt:

«(5) Entsprechendes gilt fiir die vor dem 31. Dezember 2002 in Form des Bewilligungsbeschei-
des erteilten Bewilligungen.”

11.§ 17 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

a) Nach den Wortern ,des Wohnungsbaus” werden die Worter ,und der sozialen Wohnraumfor-
derung” eingefligt; die Worter ,des sozialen Wohnungsbaus” werden durch die Wérter ,der so-
zialen Wohnraumférderung” ersetzt.

b) Es wird folgender Satz 2 angefligt:

+Eine Verwendung zur Finanzierung von MaBnahmen des sozialen Wohnungsbaus, die bis zum
31. Dezember 2002 bewilligt worden sind, ist zulassig.”

12.In § 21 Abs. 4 Satz 1 werden die Worter ,Zinsen die Zinseinnahmen” durch die Worter ,Zins-
aufwendungen die Zinsertrage" ersetzt.

Artikel 2

Das Ministerium fur Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport wird ermachtigt, das Wohnungs-
bauférderungsgesetz unter Bertcksichtigung der seit dem 18. Dezember 1991 erfolgten und der
sich aus diesem Gesetz ergebenden Anderungen bekannt zu machen.

Artikel 3
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft.
(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nr. 11 mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft.
Dusseldorf, den 4. November 2003

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident
Peer Steinbrick
(L.S.)

Der Minister
fur Stadtebau und Wohnen,
Kultur und Sport

Dr. Michael Vesper

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,

Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/5



GV.NRW. 2003 S. 682

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2003-51

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Zweites Gesetz zur Änderung des Wohnungsbauförderungsgesetzes (2. ÄndG-WBFG) 


